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Merkblatt  

 

 Modul: WiMi 
 

Im Rahmen der Förderlinien CONNECT und STRUCTURE können Initiativmittel zur Neueinstellung von 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen (Prädoc oder Postdoc) beantragt werden, die zur Vorbereitung des 
geplanten Verbundvorhabens u.a. folgende Aufgaben übernehmen:  

• Wissenschaftliche Unterstützung bei Konzeption und Ausarbeitung des Antrags. 
• Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten einschließlich vorbereitender Tätigkeiten wie 

Literaturrecherche, Feldforschung, Laboruntersuchungen. 
• Projektbezogener Austausch mit anderen Wissenschaftlern. 
• Inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Projekttreffen.  
• Unterstützung der/des designierten Sprecher*in bei organisatorischen Belangen im Kontext der 

Antragsvorbereitung.1 

Die Beschäftigungsdauer beträgt maximal 18 und mindestens sechs Monate, wobei der Beschäftigungsumfang 
mind. 50% der regelmäßigen Arbeitszeit betragen muss. Das Befristungsende des Beschäftigungsverhältnisses 
richtet sich nach der Abgabefrist für den avisierten Drittmittelantrag. Die Aufteilung der Modulmittel auf 
mehrere Arbeitsverträge unter den o.g. Voraussetzungen ist möglich, wenn das inhaltliche Konzept eine 
plausible Begründung für die Anstellung mehrerer Personen liefert.  

Bitte beachten Sie, dass wissenschaftliche Mitarbeiter*innen entsprechend dem zeitlichen Vertragsumfang eine 
Lehrverpflichtung haben.2 Da es sich bei Initiativmitteln um Haushaltsmittel handelt, sollte im Vorfeld der 
Antragsstellung geprüft werden, ob eine (weitere) Befristung der vorgesehenen Mitarbeiter*innen auf 
Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes möglich ist. Bitte wenden Sie sich bzgl. dieser Vorabprüfung 
sowie der Berechnung der Personalausgaben an das Referat VI E Forschungsinformation und 
Wissenschaftsförderung (foerderung@forschung.fu-berlin.de).3  

 

 

 

 
1 Der Anteil sog. wissenschaftlicher Dienstleistungen muss mind. 50% betragen. 
2 Gegenwärtig bis zu vier LVS bei 100% Beschäftigung (vgl. die Lehrverpflichtungsverordnung). 
3 Es gelten die üblichen Bestimmungen zur Beschäftigung von befristetem Personal an der FU Berlin (Link). 
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